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**  Zum Religionsunterricht in der

Volksschule,

Der ,,Verein fiir freies Christenthum® hatte zum zweiten
Male einen Preis von Fr. 500 fiir das beste Lehrbuch eines
konfessionslosen Religionsunterrichtes in der Volksschule aus-
gesetzt, und zur Beurtheilung der eingehenden Arbeiten eine
Kommission aus den Herren Theologen Schmid in Winter-
thur, Lang in Zirich, Mayer in St. Gallen, Langhans in
Miinchenbuchsee und Professor Holsten in Bern bestellt.
Die ,Reform“ erstattet Bericht iiber den Entscheid der Kom-
mission, welcher fiinf Arbeiten eingesandt worden waren.
Wir entnehmen demselben zur Illustration des Standpunktes
besagter Kommission Folgendes:

Die erste Arbeit hatte das Motto:

Religion ohne Moral, ohne die Grundlage sittlicher
Erkenntniss schligt leicht in Fanatismus — Moral ohne
religiose Begeisterung in Indifferenz und Gottlosigkeit um.

Die Verfasserin, nach ihrem Vorworte begeistert fiir
eine durch sittliche Ideale beherrschte Gestaltung des
Menschenlebens, hat mit originalem Gedanken an einer ,An-
zahl sinnvoller und gedankentiefer Spriiche des Volkes den
Ankniipfungspunkt“ gesucht, um durch Ausfiihrung dieser
Spriichworter in Erklirungen und Geschichten Gemiith und
Verstand der Jugend ,zu ethischer Lebensweisheit heran-
zubilden.

Wenn hiermit das Ethische an die Stelle des Religiésen
tritt, so lost sich damit nur scheinbar die Aufgabe eines
konfessionslosen Lehrbuches. Denn in Wirklichkeit wird
mit der Konfession die Religion aufgehoben. Und Begeister-
ung fiir das Sittliche ist wohl fiir religionskranke Zeiten und
Menschen der beste Ersatz der Religion, doch immer nur
Ersatz. Es #ah sich daher die Kommission bei aller Aner-
kennung der Arbeit ausser Stande, dieselbe za krinen.

Die zweite Arbeit trigt das Motto:

Was dem Enkel sowie dem Ahn frommt,
Dariiber hat man viel getridumt;

Aber worauf eben Alles ankommt,

Das wird vom Lehrer gewtohnlich versdumt.

Der Verfasser erblickt die Aufgabe des konfessienslosen
Unterrichtes in der Schule darin, ,die Kinder zu sittlichen
Menschen heranzuziehen.“ Seine Arbeit ist in ihren drei
ersten Theilen ein ethisches Lesebuch, um die Kinder in
den ,Pflichten gegen die nidchsten Nebenmenschen und gegen
Gemeinde, Vaterland und sogar gegen Feinde“ zu unterweisen,
im vierten Theile ein ethisches Lesebuch, um ein fortge-
schrittenes Alter ,in der allgemeinen Sittenlehre* zu unter-
richten.

Noch in hoherm Grade, als der Verfasserin des ersten
Lesebuches geht dem Verfasser dieses Zweiten die Religion
in Sittlichkeit, ja in Pflichtenlehre auf und unter . . . Von
religioser Betrachtung des Sittlichen fehlt in der Pflichten-
lehre des Verfassers jede Spaur.

Die Kommission konnte daher die Arbeit des Verfassers
nicht als eine Losung der gestellten Aufgabe ansehen. In
Anbetracht aber, dass in dem vierten Theile der Arbeit eine
treffliche volksthiimliche Darstellung der Sittenlehre in treffen-
der volksthiimlicher Form gegeben ist, fiihlt die Kommission
sich gedrungen, dem Verfasser, Herrn R. Affeltranger,
Lehrerin Tann bei Riiti, Ct. Ziirich, ihre volle An-
erkennung auszusprechen.

Zwei weitere Arbeiten wurden als ungeniigend erklirt.
Dagegen ertheilte die Kommission der Arbeit des Herrn
Pfarrer Martig in Miinchenbuchsee den Preis. Die
Tendenz derselben kennzeichnet das Motto: ,Einen andern
Grund kann Niemand legen, ausser dem, der gelegt ist,
welgher ist Jesus Christus.“ Der Verfasser stellt, wie der
Bericht sagt, das Christenthum als die hochste Stufe religioser
Entwicklung hin. ,So fithrt er die Jugend zu der Ahnung,
dass in der Religion eine allgemeine Anlage, ein nothwen-

diges Streben des Menschen und der Menschheit sich ver-
wirkliche, dass die christliche Religion aber die reinste
Bliithe in der bisherigen geschichtlichen Verwirklichuag dieses
Strebens sei.

Hiezu haben wir noch Folgendes beizufiigen:

1) Wenn der Verein fiir freies Christenthum wirklich ein
konfessionsloses Lehrbuch ins Leben rufen
wollte, warum wihlte er lauter Vertreter einer und
derselben Konfession ins Preisgericht?

2) Was werden zu einem obligatorischen Lehr-
mittel — und obligatorisch sollen nach der Ver-
fassung simmtliche Facher der Volksschule sein —,
welches auf eine Verherrlichung des Christenthum hin-
ausgeht, die Angehorigen des hebridischen Bekenntnisses
sagen ? Ferner die Tausende, die auf dem Boden
von D. F. Strauss stehen, und deren Zahl trotz des
Unbehagens der Theologen aller Farben jihrlich zu-
nimmt?

3) Der Entscheid des Preisgerichtes ist uns ein Beweis
mehr, dass die einzige richtige Ausfiihrung des Religions-
Artikels der Bundesverfassung im Ausschluss des Reli-
gionsunterrichtes aus der Volksschule liegt.

Circular an die Tit. schweizerischen Schulbehorden,
Lehrer und Verleger.

Der Vorstand des schweizerischen Vereins zur Forderung
des Zeichenunterrichtes hat in Erfiillung seiner Vereinszwecke
beschlossen, anlisslich der im Herbst 1876 in Bern statt-
findenden schweizerischen Lehrerversammlung eine Aus-
stellung von Schiilerzeichnungen, Zeichenlehrmitteln und
Zeichenutensilien zu veranstalten, indem er dabei von der
Aunsicht ausgeht, dass zweckmissig organisirte Ausstellungen
der bezeichneten Art ein wesentliches Mittel seien, den leider
in unserm schweizerischen Vaterlande im Allgemeinen noch
sehr darnieder liegenden Zeichenunterricht zu férdern und
damit auch den so zeitgemissen Bestrebungen um Hebung
der Kunstgewerbe und Kunstindustrie Vorschub zu leisten.
Er ist in diesem Unternehmen auf die zuvorkommendste Weise
von der bernischen Erziehungsdirektion unterstiitzt worden,
indem dieselbe nicht blos fiir die Ausstellung ein sehr geeig-
netes Lokal mit Oberlicht (die Aula des Universititsgebdudes)
zur Verfiigung gestellt, sondern auch eine Kommission er-
nannt hat, deren Aufgabe das Arrangement der Ausstellung
ist.

Die Ausstellung soll sich ebensowohl auf die Schiiler-
arbeiten und Zeickenlehrmittel simmtlicher Schulstufen und
Schulanstalten, auf welchen Zeichenunterricht ertheilt wird,
erstrecken, als auch aof simmtliche Zweige des Freihand-
und Linearzeichnens.

Es ergeht daher an alle schweizerische Schulen, in deren
Lehrplan das Zeichnen als Unterrichtsgegenstand anfgenom-
men ist, die freundige Einladung, die Ausstellung mit ihren
Schiilerarbeiten zu beschicken, und ebenso auch an die
schweizerischen Schulbehtrden und Verleger die freundliche
Bitte, unser Unternehmen durch ihre thatkriftige Mitwirkung
unterstiitzen zu wollen.

Ueber den Modus der Beschickung sind nachfolgende
Bestimmungen festgestellt worden:

1) Aus jeder Klasse der Volksschule (Primar- und Sekundar-
schule) sind

A. simmtliche Arbeiten eines ganzen Schuljahres
a. eines guten Schiilers,

b. eines schwachen Schiilers,

B. simmtliche Losungen einer Aufgabe von allen
Schiilern der Klasse (wo Klassenunterricht ertheilt
wird) »

zusammenzuheften.

2) Simmtliche die Klassenleistungen reprisentirenden Hefte
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einer Volksschule sind in mit dem Namen der Schule
zu bezeichnende Mappen zu legen.

3) Jede Zeichnung ist so weit moglich mit dem Datum der
Vollendung zu versehen.

4) Schulanstalten, die nicht in die Kategorie der Volksschule
fallen (Kantonsschulen, Seminarien, Fachschulen, gewerb-
liche Fortbildungsschulen etc.) mogen nach eigenem Er-
messen eine Auswahl ihrer Schiilerarbeiten fiir die Aus-
stellung treffen.

5) Die Ausstellungsgegenstinde sind bis Ende August
1876 franko an Herrn Paul Vollmar, Zeichenlehrer an der
Kantonsschule in Bern — abzugeben im Atelier der
Hochschule — zu richten.

Indem wir uns der vollsten Zuversicht hingeben, die
Tit. schweizerischen Schulbehorden und Kollegen, wie nicht
minder auch die Herren Verleger von Zeichenlehrmitteln,
werden unsere Bestrebungen um miglichst allgemeine Be-
theiligung an der Zeichenausstellung bereitwilligst unterstiitzen,
damit dieselbe ein vollstindiges Bild der gegenwirtigen
Leistungen auf dem Gebiete des Zeichenunterrichtes darzo-
bieten im Stande ist, henutzen wir die Gelegenheit, dieselben
unserer vollkommensten Hochachtung zu versichern.

Namens des Vorstandes
des Vereins zur Forderung des Zeichenunterrichts,
Der Prisident desselben:
U. Schoop.
Der Aktuar desselben:
Hans Weissbrod,

Frauenfeld, Dezember 1875.

N.B. Die Tit Zeitungsredaktionen sind hoflichst gebeten,
den Aufruf in den Spalten ihrer Blitter verbreiten

zu wollen.

Vom Biichertisch.

Aufgaben zum praktischen Rechnen fiir
schweiz. Volksschulen. XI. Heft; Rechnungs-
fithrong, und XII. Heft: Buchfihrung. 3
Avuflage.

Diese beiden vor der Einfiihrung des obligatorischen
Rechnungslehrmittels in den Sekundarschulen sehr verbrei-
teten Hefte sind in neuer Auflage erschienen. Das erste,
die Rechnungsfithrung behandelnde, bringt keine wesentlichen
Neuerungen, ausser der, dass simmtliche Mass- und Gewichts-
angaben dem Metersystem apgepasst worden sind. — Da-
gegen ist das andere Heft (Buchfiihrung) génzlich umge-
arbeitet worden. Wihrend rpémlich im frithern Heft die
Aufgaben nur je ein Stiick von den jihrlichen Aufzeichnungen
eines Buchfiihrenden umfassten, so erstrecken sie sich im
vorliegenden auf den Zeitraum eines Jahres, und erméglichen
s0 einen Abschluss. Diese Aenderung ist eine entschiedene
Verbesserung.

Obwohl es freilich am besten ist, wenn der Lehrer den
Stoff fiir Geschiftsanfsitze und Buchfiibrung ,frisch von des
Lebens griinem Baum pfliicken“ kann, so ist anderseits nicht
jeder Lehrer im Falle, in Geschiftssachen gentigend Routine
dafiir zu besitzen. Allen diesen konnen die vorliegenden
Hefte gute Dienste leisten, und sind namentlich auch den
betreffenden allzn magern Abschnitten des obligatorischen
Lehrmittels gegeniiber zu empfehlen.

Zihringer.

Erwiedrung.

Dem Sprichwort gemiiss: Wer Pech anrithrt, besudelt
sich — mussten wir uns gefasst machen, von Hrn. Zschezsche
(vide ,.Ziirch, Freitags-Zeitung Nro. 51) mit Ausdriicken

seiner bekannten Kneipsprache regalirt zu werden. Geiirgert
hat er uns damit keineswegs; denn die Schmihungen eines
Mannes, der den schweren Vorwurf der Pflichtverletzung
anf sich sitzen lassen muss, (It. Protokoll des ziircherischen
Erziehungsrathes) verwunden nicht, sondern wirken eher
komis¢h, wie der fingirte Zorn eines Hanswursts. —
Redaktion des P. B.

*+* Entschddigung
an nicht mehr gewihlte Lehrer und Geistliche.

In Nr. 49 d. Blattes wurde das vom Kantonsrath ge-
nehmigte Regulativ des Regierungsrathes, wie es im Amts-
blatt publizirt worden, wortlich mitgetheilt. — Jene Publi-
kation ist dahin zu korrigiren, dass in § 3 von ,einem Bei-
trag der Gemeinden“ nicht gesprochen wird. Es heisst
lediglich: ,Ueber die Grisse der Entschiidigung entscheidet
der Regierungsrath auf Antrag des Erziehungsrathes bezieh-
ungsweise des Kirchenrathes.* (Vide das dem Kantonsrath
vorgelegte Regulativ.)

Von729,000 Militirdienstpflichtigen, welche sich 1874
in Schweden zur Eintheilung stellten, konnten 49.,°/, gut
lesen, 48,,°/, mittelmassig bis schwach, 1,,%/, gar nicht;
gut schreiben 23,,°/,, mittelmissig, bis schwach 61,,%/, gar
nicht 14,,°/,. —

(Deutsche Lhrztg.)

Das ,, dargauische Schwlblatt, Organ des freien
Schulvereins erscheint alle 14 Tage ein mal, ist freisinnig geschrieben
und kostet, bei der Post bestellt, Fr' 2- 70; bei der Expedition in
Lenzburg Fr. 2. 50 pro 1876.

Zu; zahlreichen Abonnements ladet ein

die Redaktion
des Aargauischen Bchulblattes.

Stelleausschreibung.

Die Sekundarschule O erlikon soll auf 1. Mai 1876 definitiv be-
setzt werden. Besoldung, alles inbegriffen, Fr. 2700. Bewerber um
diese Stelle wollen ihre Anmeldungen mit Zeugnissen bis spitestens
in 6 Wochen a dato dem Prisidenten der Sekundarschulpflege, Herr
Kantonsrath Trachsler in Oerlikon, einsenden.

Oerlikon, den 15. Dezember 1875

Das Actuariat.

Der Schweizer Jugend gewidmet ist die soeben bei Orell Fiissli
und Co.in Ziirich erschienene und in jeder Buchhandlung vor-
rithige :

Kleine Schweizergeschichte.
Ein Lehr- und Lesebuch fiir die vaterlindische Jugend.
Von Dr. Joh. Strickler, Staatsarchivar
2 Theile in einem Bande, gebunden. Preis 3 Fr. —

Der als vaterlindischer Schriftsteller riithmlichst bekannte Herr
Verfasser war bemiiht, in vorliegendem Werke die Geschichte unserer
Heimat in klarer, frischer Darstellung der reiferen Jugend vor Augen
zu fithren, und ibr damit zugleich ein werthvolles Lesebuch zu bieten.
Das Buch ist so vortrefflich geschrieben, dass es jeden Erwachsenen in
nicht minderem Grade fesseln wird. Wir glauben es anch als Fest -
g eschenk angelegentlich empfehlen zu diirfen. 2

Fiir Lehrer und Schulen.
Freundliche Stimmen

an
Hinderherzen
in Liedern und Geschichten
gesammelt von einem Jugendfreunde.
17 Hefte. Preis pro Heft 20 Rp.
Bei Abnahme aller 17 Hefte und mehr nur 10 Rp. pro Heft.

Diese beliebte Sammlung sogenannter ,Festbiichlein* zeichnet sich
vor allen andern durch ihren billigen Preis aus und wird hiermit den
Lehrern und Jugendireunden fiir bevorstehende Festzeit bestens empfohlen

yon

Orell Fiissli & Co. in Zianrich. 2



	Circular an die Tit. schweizerischen Schulbehörden, Lehrer und Verleger

